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A 
BESCHLUSSANTRAG 

 

Kirchengesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen 
 

Vom  . November 2022 
 

Entwurf  
 

Die Landessynode der Evangelischen Kirche von Westfalen hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 
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Artikel 1 
Gesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen (GZKV) 

 
§ 1 

1Die Partnerkassen Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (nachfolgend: 
KZVK) und Gemeinsame Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche (nachfolgend: VKPB) sind in einer Verwaltungsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. 2Um Synergieeffekte bei den Personalkosten zu nutzen, sind die 
Partnerkassen verpflichtet, ihre Mitarbeitenden nach Maßgabe der folgenden Paragraphen 
gemeinsam einzusetzen. 
 

§ 2 
1VKPB und KZVK stellen alle bei ihnen arbeitsvertraglich beschäftigten oder in einem 
öffentlich -rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeitenden in einen gemeinsamen 
Mitarbeiterpool von VKPB und KZVK ein. 2Über den Mitarbeiterpool verfügen beide Kassen 
gemeinschaftlich. 3VKPB und KZVK nutzen alle für sie tätigen Mitarbeitenden aus dem 
Mitarbeiterpool jeweils wie bei ihr arbeitsvertraglich beschäftigte oder in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis stehende Mitarbeitende.  
 

§ 3 
1VKPB und KZVK dürfen zur Deckung des jeweiligen eigenen Bedarfs an Mitarbeitenden 
ausschließlich Mitarbeitende aus dem Mitarbeiterpool einsetzen. 2VKPB und KZVK dürfen 
keine Mitarbeitenden im Wege einer Arbeitnehmerüberlassung, Personalgestellung oder 
ähnlichem von fremden Dritten beziehen. 
 

§ 4 
1Die Kosten der Mitarbeitenden im Mitarbeiterpool werden verursachungsgerecht zwischen 
VKPB und KZVK aufgeteilt und von beiden Partnerkassen gemeinsam getragen. 2Dabei 
schätzen VKPB und KZVK die anteilige Inanspruchnahme der Mitarbeitenden aus dem 
Mitarbeiterpool des folgenden Kalenderjahres einvernehmlich vor Beginn des 
Kalenderjahres. 3Die anteilige Inanspruchnahme kann sowohl für mehrere Mitarbeitende 
zusammen als auch individuell pro Mitarbeiter geschätzt werden. 4Die Schätzung kann für 
mehrere Kalenderjahre erfolgen, ist aber mindestens alle drei Jahre zu überprüfen. 5Die 
Anteile der von der VKPB und der KZVK zu tragenden Kosten entsprechen den jeweiligen 
Anteilen der geschätzten Inanspruchnahme des jeweiligen Kalenderjahres.  
 

§ 5 
Die Einzelheiten der Kooperation einschließlich der geschätzten anteiligen Inanspruchnahme 
gem. § 4 sowie der Durchführung des Ausgleichs regeln VKPB und KZVK in einem öffentlich-
rechtlichen Vertrag.  
 

§ 6 
Dieses Gesetz tritt am 01.01.2023 in Kraft. 
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Artikel 2 
 

§ 1 
Änderung der Notverordnung über die Errichtung einer Gemeinsamen 

Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im 
Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche 

vom 26. August, 7. Oktober und 10. Oktober 1971 
 

 
§ 1 der Notverordnung über die Errichtung einer Gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer 
und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von 
Westfalen und der Lippischen Landeskirche vom 26. August, 7. Oktober und 10. Oktober 1971 
(KABl. 1972 S. 3) wird wie folgt geändert: 
 

1. Absatz 4 wird gestrichen.  
 

2. Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden zu den Absätzen 4 und 5. 
 
 

§ 2 
Zweite Änderung des Kirchengesetzes über die Errichtung einer 

Zusatzversorgungskasse der Evangelischen Kirche von Westfalen und der 
Evangelischen Kirche im Rheinland vom 29. Oktober 1954  

 
§ 1 Absatz 4 des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 29. 
Oktober 1954 (KABl. 1955 S. 45), geändert durch das Erste Kirchengesetz zur Änderung des 
Kirchengesetzes über die Errichtung der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Rheinland-
Westfalen (KABl. 2019 S. 223) wird gestrichen. 
 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten  

 
(1) Artikel 1 tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 

 
(2) Artikel 2 tritt am 31. Dezember 2022 in Kraft. 
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B 
 

BEGRÜNDUNG 

 
Die Änderung der kirchenrechtlichen Grundlagen der Gemeinsamen Versorgungskasse für 
Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche 
von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (im Folgenden: VKPB) und der Kirchlichen 
Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (im Folgenden: KZVK) dient dazu, die 
umsatzsteuerliche Behandlung der Zusammenarbeit zwischen KZVK und VKPB (im 
Folgenden: Versorgungskassen) ab dem 1. Januar 2023 rechtssicher zu gestalten. 
 
KZVK und VKPB sind Altersversorgungseinrichtungen mit unterschiedlichen Aufgaben und 
insgesamt ca. 250 Mitarbeitern. Beide Kassen sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Sie 
haben seit Anfang der 1990er Jahre ihren Sitz in Dortmund in demselben Gebäude. Seit dem 
Jahr 1998 haben beide Versorgungskassen eine gemeinsame Geschäftsführung und seit dem 
1. Januar 2005 einen personenidentischen hauptamtlichen Vorstand. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bedienen sich die Abteilungen beider Versorgungskassen zum Teil der Mitarbeiter 
der jeweils anderen Versorgungskasse. Es gibt Querschnittsbereiche, welche übergeordnete 
Verwaltungstätigkeiten beider Versorgungskassen einheitlich ausführen (Vorstand, 
Justitiariat, Innenrevision, Controlling, Innere Verwaltung, Personal, Bilanzen, IT, 
Kapitalanlageverwaltung. Betriebsorganisation). Beide Versorgungskassen sind zur Hebung 
von Synergien langfristig eng miteinander verbunden. Aufgrund dieser historisch bedingten 
und von den Landeskirchen gewollten engen Verzahnung kommt es zu verschiedenen 
Kostenverrechnungen zwischen den Versorgungskassen. Derartige Verrechnungen erfolgen 
konkret für Personal, welches für beide Versorgungskassen tätig ist. Außerdem werden von 
einer Seite eingekaufte Dienstleistungen und Gegenstände, die für beide Versorgungskassen 
bestimmt sind, anteilig weiter berechnet. 
 
Mit Einführung des § 2b UStG durch das Steueränderungsgesetz 2015 wurden die 
Regelungen zur Besteuerung der öffentlichen Hand (§ 2 Abs. 3 UStG a.F.) neu gefasst. Davon 
sind auch die Versorgungskassen betroffen, insbesondere hinsichtlich ihrer Zusammenarbeit.  
 
Daraufhin haben die Landeskirchen die kirchenrechtlichen Grundlagen für die KZVK und für 
die VKPB an die geänderten rechtlichen Verhältnisse angepasst und im Frühjahr 2020 eine 
verbindliche Auskunft beantragt. Diese Anträge hat das Finanzamt mit Bescheiden vom 
30.05.2022 allerdings dahingehend beschieden, dass die Versorgungskassen auf Grundlage 
der geänderten kirchengesetzlichen Regelungen im Rahmen der zuvor beschriebenen 
Zusammenarbeit als Unternehmer tätig sein würden, d.h. die Voraussetzungen von § 2b 
UStG mithin nicht erfüllt seien . 
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wird eine Quote der Inanspruchnahme und somit auch der Kostenweiterberechnung (von 
z. B. 36 % zu 64 %) gebildet werden. 
 
Die Durchführung des Kostenausgleichs regeln die Kassen, ebenso wie das Ergebnis der 
Schätzung der anteiligen Inanspruchnahme und weitere Einzelheiten, durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag, § 5 GZKV. Insbesondere wird der abzuschließende öffentlich-rechtliche 
Vertrag als Anlagen Aufstellungen mit allen Mitarbeitenden der Versorgungskassen 
enthalten.  
 
In § 6 GZKV wird das Inkrafttreten der Neuregelung, konkret 01.01.2023 (vgl. auch Artikel 3 
des Kirchengesetzes) geregelt. 
 
Zu Artikel 2 (Aufheben der Altregelung zur Zusammenarbeit von KZVK und VKPB) 
 
 
Die zuletzt erfolgten Änderungen aus 2019 bzw. 2020, welche aus Sicht der 
Finanzverwaltung nicht die Voraussetzungen von § 2b UStG erfüllte, werden durch Artikel  2 
dieses Kirchengesetzes rückgängig gemacht.  
 
Dazu werden zum 31.12.2021 für die VKPB § 1 Abs. 4 der Notverordnung über die Errichtung 
einer gemeinsamen Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen 
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen 
Landeskirche vom 26. August, 7., 10. Oktober 1971 bzw. für die KZVK § 1 Abs. 4 Kirchengesetz 
über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 29.10.1954 und § 1 Abs. 4 Notverordnung 
über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse der Evangelischen Kirche von Westfalen 
und der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 10.12.1954 wieder aufgehoben.  
 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten)  
 
Artikel 3 regelt das Inkrafttreten des Kirchengesetzes. 
 
Das Gesetz zur Zusammenarbeit der Kirchlichen Versorgungskassen tritt zum 01.01.2023 in 
Kraft. Die Altregelung zur Zusammenarbeit von KZVK und VKPB wird  zum 31.12.2022 
aufgehoben. 
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FinanzveMaftung NRW Postfach 105041 - 44047 Dortmund

KMLZ

Unterer Anger
80331 M

Finanzamt
Dortmund-West

Auskunft erteilt

Frau Wilms

Durchwahl-Nr.

02319581-2714
Zimmer

56

Datum

16.08.2022

BBk Dortmund
IBAN DE80 4400 0000 0044 0015 00
BIC MARKDEFl44O

Steuern ummer/Aktenzeichen

314t5703t0876 SG 7

als Vertreter für die Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte, Schwanenwall 11,
44135 Dortmund

lhr Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vom 27.06.2422

Sehr geehrte Damen und Herren,

die formellen Voraussetzungen für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft (AEAO zu $ 89,
Nr. 3.4, S 1 der Verordnung zur Durchführung von S 89 Abs. 2 AO, Steuer-
Auskunftsverordnung-StAuskV) sind erfüllt. Es wurden gleichlautende Anträge für die
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) und die GemeinSame
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland der
Evangelischen Kirche von Wqstfalen und der Lippischen Landeskirche (VKPB) gestellt.
Gegenstand ist eine kirchengesetzliche Regelung zwischen beiden Versorgungskassen.
Bezugnehmend auf lhren o.g. Antrag auf verbindliche Auskunft und den dort dargestellten
geplanten Sachverhalt erteile ich folgende verbindliche Auskunft gemäß S 89 Abs. 2 AO:

1. Verbindliche Auskunft

Zu klären ist, ob die KZVK und die VKPB als Unternehmer handeln, wenn sie an die jeweils
andere AöR aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Venrualtungsvereinbarung Leistungen gegen
Kostenverrechnung erbringen. Die Leistungen bestehen in der Nutzung eines gemeinsamen
Mitarbeiterpools.

Die KZVK sowie die VKPB sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Es handelt sich um
kirchliche Versorgungskassen, die im Bereich der Beihilfen und die Altersversorgung der
Kirchenbeamten bzw. die zusätzliche Alters-, Erwerbsminderung und Hinterbliebenen-
versorgung der nicht verbeamteten Mitarbeiter der Evangelischen Kirche tätig sind.

Dienstoebäude
Märkische Straße 124
44141 Dortmund

Telefon Alloemeine Sorechzeiten
0231 9581-0 Mo.- Fr. 8.30 -12.00
Telefax

www.finanzverwaltung.nrw.de 0800'10092675314
TelefaxAusland Service-/lnformationsstelle
0049 231 9581-1201 Mo.- Mi.7.30 -12.30 Uhr Do. 7,30 - 17.00 Uhr

Fr. 7.30 - '12.00 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: U-Bahnlinie U41 und U47 Buslinie 453
Verbindliche Auskunft - Stellungnahme
Nr. 605/302-V2001 (08.1 9) OFD NRW St 31
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Finanziert werden die Tätigkeiten durch Einnahme von Versicherungsbeiträgen, durch
Kapitalanlagen, Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien bzw. durch Beiträge der drei
Landeskirchen. Bei der Durchführung der satzungsmäßigen Tätigkeiten handelt es sich um
hoheitliche Tätigkeiten, die nicht zu einer Unternehmereigenschaft führen. Allerdings sind
beide Versorgungskassen bereits Unternehmer (2.B. wegen der Vermietungstätigkeiten).

Die beiden Versorgungskassen arbeiten eng miteinander. Sie haben ihren Sitz in einem
Gebäude, eine gemeinsame Geschäftsführung und einen personenidentischen Vorstand. Die
Abteilungen beider Versorgungskassen sind mit personenidentischen Mitarbeitern besetzt.
Übergeordnete Verwaltungstätigkeiten (Vorstand, Justiziariat, Innenrevision, Controlling,
Innere Venraltung, Personal, Bilanzen, lT, Kapitalanlageverwaltung) werden einheitlich
ausgeführt. Beide Versorgungskassen sind damit eng miteinandei verbunden.

Bislang werden von einer AöR bezogene Leistungen Dritter oder die Überlassung von
Personal an die andere AöR kostendeckend weiterberechnet, soweit diese die Leistungen
benötigt.

Ab 01 .01.2023 soll eine kirchengesetzliche Regelung zur Zusammenarbeit der Kirchlichen
Versorgungskassen gültig werden. Danach soll ein Personalpool im Rahmen einer
Verwaltungsgemeinschaft geschaffen werden. Beide Versorgungskassen bringen danach
zwingend alle bei ihnen arbeitsvertraglich beschäfiigte Mitarbeitende in den Pool ein.
Kirchengesetzlich sind sie dann berechtigt und verpflichtet, auf diese wie auf eigenes Personal
zuzugreifen und ihnen Aufgaben zu übertragen. Sie dürfen dabei ihren Personalbedarf nur mit
Mitarbeitenden aus diesem Personalpool decken. Ein Bezug von Personal mittels
Arbeitnehmerüberlassung, Personalgestellung oder andere Weise von Dritten ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Aufgrund einer einvernehmlichen Schätzung, die alle drei Jahre ztJ
überprüfen ist, werden die Kosten für die Inanspruchnahme der Mitarbeitenden verrechnet.

Fazit:

Beide Versorgungskassen handeln ab 01 .01.2023 im Rahmen der Mitarbeiterüberlassung
nicht als Unternehmer. Der Anwendungsbereich von S 2b USIG ist eröffnet, da die
Versorgungskassen als AöR juristische Personen des öffentlichen Rechts i. S. v. S 2b USIG
sind (BMF-Schreiben v. 1 6122016).

Die Versorgungskassen üben im Rahmen ihrer Tätigkeiten öffentliche Gewalt aus. Es liegen
wegen der Regelung des GZKV (insbes. S 3 GZKV) keine größeren Wettbewerbsverzerrungen
vor, sodass $ 2b Abs. 3 Nr. 1 USIG Anwendung findet.

2. Geltungsumfang der verbindlichen Auskunft

Die verbindliche Auskunft wird für die Zwecke der Umsatzsteuer und ab dem Zeitpunkt der
tatsächlichen Umsetzung des im Antrag vom 27.06.2022 dargestellten Geschehensablaufs
erteilt. Eine Option nach $ 27 Abs. 22,22a USIG bleibt hiervon unberührt.

3. Bindungswirkung der verbindlichen Auskunft

Wegen der Bindungswirkung verweise ich vollinhaltlich auf $ 89 Abs. 2 AO i.V.m. AEAO zu $
89, Nr. 3.6 sowie S 2 St AuskV.
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4. Kosten

Auf die Festsetzung von Kosten für diese verbindliche Auskunft wird aus Billigkeitsgründen
gemäß Abstimmung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder verzichtet ($
89 Abs. 7 AO). Dies gilt, soweit seitens der Finanzvenvaltung bestätigt wird, dass die
anfragende Körperschaft Nichtunternehmer i.S.d. $ 2b USIG ist.

5. Rechtsbehelfsbelehrung

Dieser Bescheid kann mit dem Einspruch angefochten werden.

Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Venrualtungsakt ändert
oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine
zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. ln diesem Fall wird
der neue Venrualtu ngsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfah rens.

Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem
elektronisch zu übermitteln oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt S# Monat. Sie beginnt mit dem Ablauf
des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist.
Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe gilt
die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass
der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit
Zustellungsurkunde oder durch Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis
ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Rechtsorundlaqen:
o Verbindliche Auskunft
. Gebühr
. Gegenstandswert
. Anwendungsschreiben zu S 2b USIG

o Prüfung Wettbewerbsverzerrungen

. Fragen der Kommunen

$ 89 Absatz 2 Abgabenordnung (AO)

$ 89 Absatz 3 bis 7 AO
$ 89 Absatz4 AO
BMF vom 16.12.2016, BStBI I 2016,
1451
BMF vom 14.11.2019, BSIBI | 2019,
1140
BMF vom 20.02.2020, Az. lll C 2 - S
7107119/10009 :003

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
ra i!
,/..) i l.-

Wilmö
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Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung
und über lhre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über lhre
Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen
Infgrmationsschreiben der Finananerwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter
www.finanzamt.de (unter der Rubrik 

"Datenschutz") 
oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.
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314t570210191 SG 7

als Vertreter für die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen, Schwanenwall
11. 44135 Dortmund

lhr Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft vom 27.06.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

die formellen Voraussetzungen für die Erteilung einer verbindlichen Auskunft (AEAO zu $ 89,

Nr. 3.4, S 1 der Verordnung zur Durchführung von S 89 Abs. 2 AO, Steuer-
Auskunftsverordnung-StAuskV) sind erfüllt. Es wurden gleichlautende Anträge für die
Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen (KZVK) und die Gemeinsame
Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte der Evangelischen Kirche im Rheinland der
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche (VKPB) gestellt.
Gegenstand ist eine kirchengesetzliche Regelung zwischen beiden Versorgungskassen.
Bezugnehmend auf lhren o.g. Antrag auf verbindliche Auskunft und den dort dargestellten
geplanten Sachverhalt erteile ich folgende verbindliche Auskunft gemäß S 89 Abs. 2 AO:

1. Verbindliche Auskunft

Zu klären ist, ob die KZVK und die VKPB als Unternehmer handeln, wenn sie an die jeweils
andere AöR aufgrund einer: öffentlich-rechtlichen Venrvaltungsvereinbarung Leistungen gegen
Kostenverrechnung erbringen. Die Leistungen bestehen in der Nutzung eines gemeinsamen
Mitarbeiterpools.

Die KZVK sowie die VKPB sind Anstalten des öffentlichen Rechts. Es handelt sich um
kirchliche Versorgungskassen, die im Bereich der Beihilfen und die Altersversorgung der
Kirchenbeamten bant. die zusätzliche Alters-, Enruerbsminderung und Hinterbliebenen-
versorgung der nicht verbeamteten Mitarbeiter der Evangelischen Kirche tätig sind.

Telefon Alloemeine Sprechzeiten
0231 9581-0 Mo.- Fr.8.30 -12.00
Telefax

www.finanzveMaltung.nrW.de 080010092675314
TelefaxAusland Service-/lnformationsstelle
0049 231 9581-1201 Mo.- Mi. 7.30 -12.30 Uhr Do. 7.30 - 17.00 Uhr

Fr. 7.30 - 12.00 Uhr

Öffentliche Verkehrsmittel: U-Bahnlinie U41 und U47 Buslinie 453

Verbindliche Auskunft - Stellungnahme
Nr. 605/302-V2001 (08.19) OFD NRW St 31 Seite 1 von 4








